
r'. 3S

Satzung

des Wasser- und Bodenverbandes 

Staustufe Langwedel

in Langwedel im Landkreis Verden 

vom

m Inhaltsübersicht

I. Teil
Allgemeine Vorschriften

III Teil
Rechnungswesen, Beitrage

§ 1 Name, Sitz, Verbandsgebiet § 22 Haushaltsrecht
§ 2 Aufgabe § 23 Haushaltsplan
§ 3 Mitglieder § 24 Uber- und außerplanmäßige Ausgaber
§ 4 , Unternehmen, Plan § 25 Rechnungslegung und Prüfung
§ 5 Benutzung von Grundstücken § 26 Entlastung
§ 6 Pflichten der Mitglieder § 27 Verbandsbeifage
§ 7 Verbandsschau . § 28 Beitragsmaßstab

§ 29 Ermittlung des Beitragsmaßstabes
§ 30 Erhebung der Beiträge

II. Teil
Verfassung

IV Teil
§ 8 Organe Verfahrensvorschriften, Aufsicht
§ 9 Aufgaben des Ausschusses
§ 10 Zusammensetzung und Wahl des § 31 Bekanntmachung

^ Ausschusses § 32 Anprdnungsbefugnis
§ 11 Amtszeit des Ausschusses § 33 Zwangsmittel
§ 12 ' Sitzung des Ausschusses § 34 Rechtsbehelfsbelehrung
§ 13 Beschließen im Ausschuß § 35 Änderung der Satzung
§ 14 Zusammensetzung und Wahl des § 36 Aufsicht

Vorstandes § 37 Zustimmung zu Geschäften
§ 15 Amtszeit des Vorstandes § 38 Verschwiegenheitspflicht
§ 16 Aufgaben des Vorstandes § 39 Inkrafttreten
§ 17 Sitzung des Vorstandes
§ 18 Beschließen im Vorstand *
§ 19 Gesetzliche Vertretung des Verbandes 

und Aufgaben der Verbandsvorsteherin/ 
des Verbandsvorstehers

§ 20 Dienstkrafte
§ 21 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld



- 2 -

i Teil
Allgemeine Vorschriften 

§ 1
Name, Sitz, Ve''bandsgebiet

(1) Der Verband fuhrt den Namen

Wasser- und Bodenverband Staustufe Langwedel

Er ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes (WVG) vom 
12 Februar 1991 {BGBl I S. 405) und hat seinen Sitz im Flecken Langwedel,
Landkreis Verden.

(2) Der Verband dient dem öffentlichen Interesse und dem Nutzen seiner Mitglieder. Er verwaltet 
sich im Rahmen der Gesetze selbst

(3) Das Verbandsgebiet ergibt sich aus der in der Anlage zur Satzung beigefugten Übersichtskarte 
Es erstreckt sich auf Gebiete der Gemarkungen Baden, Cluvenhagen, Daverden, Dauelsen, 
Etelsen, Eissel, Hagen-Grinden, Langwedel und Verden ,

(§§ 1, 3, 6 WVG)

§ 2
Aufgabe

Der Verband hat folgende Aufgaben:

(1) Ausbau und Unterhaltung von Gewässern,

(2) Bau und Unterhaltung von Anlagen m und an Gewässern (Schöpfwerk, Brucken, Durchlässe 
etc.),

(3) Bau und .Unterhaltung der rechtsseitigen Aller- und Weserdeiche zum Schutz der Grundstücke 
vor Hochwasser von dön Halsewiesen bei Eissel bis zur Straße "Am Sonnenhang" in Baden mit 
Ausnahme der Schleusenkanalseitendeiche,

(4) Herstellung und Unterhaltung von ländlichen Wegen 
(§ 2 WVG)

§ 3
Mitglieder

(1) Mitglieder des Verbandes sind

- die jeweiligen Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die Erbbauberechtigten der im 
Mitgliederverzeichnis aufgeführten Grundstücke (dingliche Verbahdsmitglieder)

- Personen, denen der Verband im Rahmen seiner Aufgaben Pflichten abnimmt oder 
erleichtert,

- andere Personen, wenn sie von der Aufsichtsbehörde zugelassen sind

(2) Uber die Begründung, Erweiterung und Aufhebung der Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand 
nach vorheriger Anhörung des Ausschusses Die Entscheidung ist der Aufsichtsbehörde anzu
zeigen Die §§23 Abs 2 und 24 Abs. 2 und 3 WVG (Befugnisse der Aufsichtsbehörde) bleiben 
unberührt

(3) Der Verband halt das Mitgliederverzeichnis auf dem laufenden 
(§§ 4, 6, 22, 23, 24, 25 WVG)



- 3

§4
Unternehmen, Plan

(1) Zur Durchführung seiner Aufgaben hat der Verband die nötigen Arbeiten an seinen Gewässern, i
Deichen und Wegen vorzunehmen. Er hat Gewässer, Deiche, Wege sowie Anlagen in und an ;; !
Gewässern herzustellen und zu unterhalten (Verbandsunternehrren).

(2) Das Unternehmen ergibt sich aus einem Verzeichnis der Verbandsanlagen mit den laufenden 
Nummern des Verzeichnisses, den Namen und Längen der Gewässer, Deiche und Wege sowie 
einer Übersichtskarte im Maßstab 1:5000 mit den vorgenannten Angaben

(3) Jeweils eine Ausfertigung der Unterlagen wird bei der Aufsichtsbehörde und beim Verband 
aufbewahrt.

(§§ 5, 6 WVG) ;

Benutzung der Grundstücke für das Unternehmen , ’ ' : , :
(Beschränkung des Grundeigentums) *,

(1) Der Verband ist berechtigt, das Verbandsunternehmen auf den zum Verband gehorerid’en \ , i'
^ Grundstücken durchzuführen , ' . , < ■

I , ... i'i ,

(2) Der Verband kann für die Durchführung seines Unternehmens zweckentsprechende Maschinen
einsetzen. Die Verbandsmitglieder haben die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke für.die Äusr ,j 
fuhrung des Verbandsuhternehmens zu, dulden,. , . - ,

(§§ 6, 33 und 39 WVG) ' ' , , . . . . ' .

,1‘

Besondere Pflichten der Mitglieder
V. '

, ..

(1) Ufergrundstücke dürfen nur so bewirtschaftet werden, daß die Unterhaltung der Gewässer j' . >\

nicht beeinträchtigt wird urid an den Verbandsgewässern kein Schaden entsteht........  , i
Die Eigentümerinnen und Eigentümer der zum Verband gehörenden und an einem Vp’rbancis'-' s. a , ' - 
gewässer liegenden, als Weide genutzten Grundstücke sind verpflichtet, diese einzuzäunen. '
Der Zaun muß mindestens einen Abstand von einem Meter; gernessen,von der: oberen . , '
Böschungskante, einhalten und so errichtet und unterhalten werden, daß das WeidevieH das '
Ufer weder betreten noch beschädigen kann. , ,
Viehtränken, Übergänge und ähnliche Anlagen sind so anzulegen und zu unterhalten, daß sie,, 
das Verbandsunternehmen nicht hemmen bzw. die Verbandsanlagen nicht schädigen.'Vieh*' ^ ;
tränken sind sichtbar zu kennzeichnen. ‘ ; / . ^ :

Die Arbeiten an Verbandsanlagen dürfen nur im Einvernehmen mit dem Verband durchgefuhrt 
werden. J '•v „

(2) Viehtrieb durch das Gewässer ist unzulässig. :
‘ ' i' '■ *

’ I A(3) In quer zum Verbandsgewässer errichteten Einfriedigungen ist am Ufer eine vier Meter breite;
Durchfahrt für Räumfahrzeuge durch geeignete Vorrichtungen sicherzustellen. Die'Durchfahrt f- 
beginnt einen Meter von der oberen Böschungskante. , , ! *f - '

(4) Auf den längs der Verbandsgewasser liegenden Grundstücken ist die Nutzurig nur insovyeit
zulässig, als durch sie das Ufer nicht beschädigt wird. Insbesondere dürfen die Grundstücke iri. 
einem Uferschutzstreifen in einer Breite von einem Meter entlang de-- oberen Boschungskarite, ,' 
nicht beackert werden. , ' , '
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(5) Baume und Straucher dürfen in einer Entfernung bis zu fünf Metern vom Verbandsgewasser, 
gemessen von der oberen Boschungskante, nicht gepflanzt werden. ,
Ausgenommen ist eine Anpflanzung durch den Verband, soweit dadurch die Unterhaltung des 
Gewässers erleichtert wird. Die Gewasseranlieger haben eine Anpflanzung aus Unterhaltungs- 
gründen zu dulden.

(6) Bauliche Anlagen dürfen in einer Entfernung bis zu 5 m vom Verbandsgewässer, gemessen 
von der oberen Böschungskante, nicht errichtet werden.
Ausgenommen sind bauliche Anlagen, die der Unterhaltung des Gewässers dienen, durch das 
Gewässer erforderlich werden oder wenn sie vom Verband errichtet werden '

(7) Eine Nutzung der Deiche (z. B. Beweidun^g, Befahren) ist nur insoweit zulässig, als durch sie
die Grasnarbe nicht beschädigt wird. ^
Zur Vermeidung von z. B. Viehtrittschäden haben die Deichanlieger die Deichflachen ggf vieh
kehrend abzuzäunen. ‘

(8) Die Eigentümerinnen bzw. Eigentümer der Deichflächen sind dem Verband zum Wegraumen , 
des angeschwemmten Treibsels verpflichtet. Das V'egräumeri muß unverzüglich nach Ruck- ; 
gang des Hochwasssers erfolgen, damit der Deich keinen Schaden von der Ablagerung nimmt

(9) Die Wege dürfen nicht als Vorgewende benutzt werden.
„ i

(10) Jedes Verbandsmitglied ist dem Verbände zum Wegraumen des bei den Unterhaltungsarbeiten '
auf sein Grundstück gebrachten Mähgutes aus den Verbandsgewässern verpflichtet. Das 
Räumgut wird jährlich wechselseitig auf den Anliegerfiachen abgelagert, soweit das örtlich 
möglich ist. i , , .
Das Wegräumen soll unverzüglich erfolgen, spätestens innerhalb von drei Wochen nach der ' ;
Räumung i ' , ’! . . , ,

(11) Der Vorstand kann von den vorgenannten Beschränkungen in begründeten Fällen Ausnahmen
zulassen. ' , , " ! ', V

(§§ 6, 33 bis 39 WVG) ' *
' '-c.
V‘^' ' -

§ 7
Verbandsschau

. f, ' ,

Die Verbandsanlagen sind zu schauen. Bei der Schau ist der Zustand där'Gewässer, der Deiche 
und sonstigen Verbandsanlagen festzustellen, insbesondere, ob sie ordnungsgemäß unterhalten 
und nicht unbefugt benutzt werden. . \ >

Die Schaubeauftragten werden vom Ausschuß für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die 
Verbandsvorsteherin bzw. der Verbandsvorsteher führt die Schau. Sie bzw. er kann eine 
Vertretung bestimmen.

Der Verband lädt die Schaubeauftragten und die Aufsichtsbehörde und sonstige ggf. zu , 
Beteiligende rechtzeitig zur Verbandsschau ein.

(4)

(5)

Uber den Verlauf und das Ergebnis der Verbandsschau ist eine Niederschrift zu, fertigen.

Die Verbandsvorsteherin bzw. der Verbandsvorsteher veranlaßt die Beseitigung festgestellter 
Mangel.

(§§ 6, 44, 45 WVG) '



- 5 -

II. Teil 
Verfassung

§ 8
Organe

Organe des Verbandes sind der Ausschuß und der Vorstand. 
(§ 46 WVG»

Aufgaben des Ausschusses

Der Ausschuß hat folgende Aufgaben:

#

1. Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder sowie ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertreter
2. Beschlußfassung über Änderungen der Satzung, des Unternehmens, des Planes oder der 

Aufgaben sowie über die Grundsätze der Geschaftspolitik
3 Beschlußfassung über die Umgestaltung und die Auflösung des,Verbandes , , .
4 Wahl der Schaubeauftragten
5 Festsetzung des Haushaltsplanes sowie von Nachtragshaushaltsplanen.
6. Einspruch gegen eine Zwangsfestsetzung des Haushaltsplanes - .
7 Entlastung des Vorstandes ' ' , '
8 Festsetzung von allgemeinen Grundsätzen für Dienst- und Angestelltenverhaltnisse und von

Vergütungen für Vorstands- und Ausschußmitglieder ■ > ,
9. Beschlußfassung über Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und dem Verband ^

10. Beratung des Vorstandes in allen wichtigen Angelegenheiten . <
(§§ 47, 49 WVG) ^ ' s '

§10
Zusammensetzung und Wahl des Ausschusses

(1) Der Ausschuß besteht aus 11 Mitgliedern, die ehrenamtlich tätig sind. / 
Eine Stellvertretung findet nicht statt. , ,
Gewählt wird in 9 VVahlbezirken: , '
Wahlbezirk 1 Gemarkung Baden: - - ,1 Mitglied ‘
Wahlbezirk 2 Gemarkung Cluvenhagen: ,1 Mitglied
Wahlbezirk 3 Gemarkung Daverden: , 1 Mitglied
Wahlbezirk^ 4 Gemarkung Dauelsen. 1 Mitglied
Wahlbezirk 5 Gemarkung Etelsen: ' 1 Mitglied .
Wahlbezirk 6 Gemarkung Eissel: 2 Mitglieder
Wahlbezirk 7 Gemarkung Hagen-Grinden: , 2 Mitglieder
Wahlbezirk 8 Gerharkung Langwedel: , 1 Mitglied s
Wahlbezirk 9 Gemarkung Verden: 1 Mitglied

, 1

, '■ !. I ^ ^

- v' - ? ,

(2) Die Verbandsmitglieder wählen die Ausschußmitglieder aus ihrer Mitte in einer Mitglieder
versammlung.

' ^ ,L

(3) Wahlbar ist jedes geschäftsfähige Verbandsmitglied. Ausschußmitglieder können nicht j 
gleichzeitig Vorstandsmitglieder sein.
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(4) Wahlberechtigt ist jedes Verbandsmitglied, das Beitrage an den Verband zu leisten hat
Das Verbandsmitglied hat das Recht, selbst oder durch, eine Vertreterin bzw. ernenn Vertreter 
mitzustimmen. Die Verbandsvorsteherin bzw. der Verbandsvorsteher kanri von der Vertretung 
eine schriftliche Vollmacht fordern.
Niemand kann bei der Stimmabgabe mehr als zwei Verbandsmitqlieder vertreten.

(5) Die Verbandsvorsteherin bzw. der Verbandsvorsteher lädt die wahlberechtigten Verbands
mitglieder gern. § 31 der Satzung zu der Mitgliederversammlung ein. Die Mitglieder
versammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 11 Mitglieder anwesend sind; sie ist nicht 
öffentlich

(6) Das Stimmenverhältnis ist dem Beitragsverhaltnis gleich; es ergibt sich aus 
dem Beitragsbuch. Niemand hat mehr als zwei Fünftel aller Stimmen.

(7) Um das Grundeigentum streitende Personen sind stimmberechtigt. Sie und die gemeinschaft
lichen Grundeigentijrmer können nur einheitlich stimmen; die an der Wahl Teilnehmenden 
haben die Stimmen aller.

(8) Die Verbandsvorsteherin bzw. der Verbandsvorsteher leitet die Wahl.

(9) Gewählt wird in der Weise, daß die stimmberechtigten Verbandsrnitglieder der Vorsteherin 
bzw. dem Vorsteher durch Zuruf Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen und anschließend 
zur schriftlichen Aufzeichnung oder durch Abgabe von Stimmzetteln erklären, welchen von 
den vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten sie ihre Stimme geben. - - '
Die Wahl durch Zuruf ist zulässig, wenn niemand widerspricht '

(10) Gewählt sind die Kandidatinnen und die Kandidaten,-die die meisten Stimmen nach Maßgabe 
des Abs. 6 erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Verbandsvofstehenn bzw. 
der Verbandsvorsteher durch Los. , , .

(11) Das Wahlergebnis ist in einer Niederschrift festzuhälten. Die Niederschrift ist von der -
Verbandsvorsteherin bzw.' dem Verbandsvorsteher, einem weiteren anwesenden Verbarids-’ 
mitglied und ggf. der Person, die Protokoll geführt hat, zu unterzeichnen. Ein^ Ausfertigung 
der Niederschrift ist der Aufsichtsbehörde vorzulegen. . , ,

(§§ 48, 49 WVG) ' ' ‘ , ' , :; , .'

§ 11
Amtszeit des Ausschusses

(1) Die Mitglieder des Ausschusses werden für fünf Jahre gewählt. 
Die Amtszeit endet am 31. März, erstmals 1998.

(2) Wenn ein Ausschußmitglied vor dem Ablauf der Amtszeit ausscheidet, kann für den Rest der , " 
' Amtszeit nach § 10 Ersatz gewählt werden.

(3) Nach Ablauf der Wahlperiode führt der Ausschuß seine Geschäfte sb lange weiter, bis ein neuer
Ausschuß gewählt ist . . "

(§ 49 WVG) . . , ,

, ^
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§ 12
' Sitzung des Ausschusses '

' , ■■ '

(1) Die Sitzungen des Ausschusses sind nicht öffentlich
Die Mitglieder des Vorstandes sind befugt, mit beratender Stimme an der Äusschußsitzung 
teilzunehmen. . , , ,

(2) Die Verbandsvorsteherin bzw, der Verbandsvorsteher lädt die Ausschußmitglieder schriftlich zu , 
den Sitzungen unter Mitteilung der Tagesordnung ein und unterrichtet die Vorstandsmitglieder 
Die regelmäßige Ladungsfrist beträgt eine Woche. Sie gilt als gewahrt, wenn die Ladung 
spätestens am 9. Tag vor der Sitzung zur Post gegeben wird. In dringenden Fällen bedarf, es 
keiner Frist. In der Ladung ist darauf hinzuweisen.
Wer am Erscheinen verhindert ist, hat dies unverzüglich mitzuteilen. Im Jahr ist mindestens eine, 
Sitzung zu halten.

(3) Die Verbandsvorsteherin bzw. der Verbandsvorsteher, oder bei Verhinderung die Stellvertre- 
tung, leitet die Sitzungen des Ausschusses. Wer die Sitzung leitet, hat kein Stimmrecht.

(§§ 48, 49, 50 WVG) .

§13 ^ ,
Beschließen im Ausschuß

(1) Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung die Mehrheit seiner 
Mitglieder anwesend ist oder bei nicht form- bzw. fristgerechter Ladung, wenn alle , ;
Ausschußmitglieder anwesend sind und alle der Beschlußfähigkeit zustimmen.-

(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlußunfähigkeit des Ausschusses zuruckgestellt wo'rderi und -
wird der Ausschuß zur Verhandlung über den gleichen Gegenstand zum zweiten MaFeinbe- , , . \
rufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Ausschußmitglieder, beschlußfäbig, ‘ ' 
wenn in der Ladung zur zweiten Sitzung ausdrücklich darauf hingewiesen,worden ist. .

(3) Der Ausschuß bildet seinen Willen mit der Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung; / ’

(4) Beschlüsse können auch im schriftlichen Verfahren gefaßt werden, wenn alle Ausschuß- - 
mitglieder schriftlich zustimmen (Umlaufverfahren).

(5) Uber die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift muß Angaben enthalten 
über: . . < ,1

1. den Ort und den Tag der Sitzung , v , ' ’
2. die Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlußfähigkeit . , .
3. die Namen der anwesenden Mitglieder
4. den behandelten Gegenstand und die gestellten Anträge
5. die gefaßten Beschlüsse , .
6. das Ergebnis von Wahlen.

(6) Die Niederschrift ist von der Verbandsvorsteherin bzw. dem Verbandsvorsteher,'einem vveitereri 
anwesenden Ausschußmitglied und ggf. der Person, die Protokoll geführt hat, zu unterzeichnen. 
Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

(§ 48 WVG)
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§ 14
Zusammensetzung und Wahl des Vorstandes

(1) Der Vorstand besteht aus 9 Personen, die ehrenarntlich tätig sind. Die Vorstandsvorsitzende 
bzw. der Vorstands Vorsitzende ist Verbandsvorsteherin bzw. Verbandsvorsteher Ein Vorstands
mitglied wird zur stellv. Verbandsvorsteherin bzw. zum stellv. Verbandsvorsteher gewählt. Für 
jedes Vorstandsmitglied wird eine persönliche Stellvertretung gewählt.

(2) Der Ausschuß wählt die Mitglieder des Vorstandes und die Stellvertretung sowie die Verbands- 
vorsteherin bzw. den Verbandsvorsteher und deren Stellvertretung gern. § 13 Abs. 3.
Pur die Wahl der Verbandsvorsteherin bzw’ des Verbandsvorstehers übernimmt das älteste 
anwesende, hierzu bereite Ausschußmitglied die Leitung der Wahlhandlung.

&

(3) Wählbar ist jede geschäftsfähige Person. Vorstandsmitglieder können nicht gleichzeitig 
Ausschußmitglieder sein.

(4) Der Ausschuß kann ein Vorstandsmitglied aus wichtigem Grund mit Zweidrittelmehrheit 
abberufen Die Abberufung und der Grund sind der Aufsichtsbehörde anzuzeigeh. Diese kann 
der Abberufung innerhalb eines Monates nach Eingang der Anzeige unter Angabe der Gründe, 
widersprechen, wenn der vorgetragene wichtige Grund nicht gegeben ist: W'iderspricht 'die 
Aufsichtsbehörde, so ist die Abberufung unwirksam.

(§§ 52, 53 WVG) . ' • • ' .

§ 15 " V.
Amtszeit des Vorstandes , . . ^

(1) Die Mitglieder des Vorstandes werden für fünf Jahre gewählt. Die Amtszeit endet am 31. Marz, 
erstmals 1997. ' : . . ^

(2) Wenn ein Vorstandsmitglied* vor dem Ablauf der Amtszeit ausscheidet, so soll für den Best der 
Amtszeit nach § 14 Ersatz gewählt werden. i i ,

(3) Nach Ablauf der Wahlperiode führt der Vorstand seine Geschäfte so lange weiter, bis ein neuer ,i -f 
Vorstand gewählt ist. ' .

(§53 WVG) V . , 3, ’ • - '
. .;

§ 16
Aufgaben des Vorstandes

(1) Dem Vorstand obliegen alle Geschäfte, zu denen nicht durch Gesetz oder Satzung der Aus- 
schuß berufen ist. Er beschließt insbesondere über: , >

1. die Aufstellung des Haushaltsplanes und seiner Nachträge
2 die Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten
3 die Aufstellung der Jahresrechnung
4 die Einstellung und Entlassung von Dienstkräften
5 die Entscheidungen über Widersprüche ‘
6. die Entscheidungen über die Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern 
7 Vertrage mit einem Wert von mehr als 10.000,00 DM
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(2) Di3 Vorstandsmttglieder haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die erforderliche Sorgfalt
anzuwenden. Sie sind insbesondere dafür verantwortlich, daß die Bestimmungen der Satzung 
eingehalten und die Beschlüsse des Ausschusses ausgefuhrt werden Ein Vorstandsmitglied, 
das seine Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, ist dem Verband zum Ersatz 
des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Der Schadensersatzanspruch verjährt in drei 
Jahren von dem Zeitpunkt an, an welchem der Verband von dem Schaden und der Person des 
Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt.

(§§ 54, 23 - 25 WVG)

§17
Sitzung des Vorstandes

(1) Die Verbandsvorsteherin bzw. der Verbandsvofsteher lädt die Vorstandsmitglieder schriftlich zu 
den Sitzungen unter Mitteilung der Tagesordnung ein. Die regelmäßige Ladungsfrist betragt eine 
Woche. Sie gilt als gewahrt, wenn die Ladung spätestens am 9 Tag vor der Sitzung zur Post 
gegeben wird. In dringenden Fällen bestimmt die Verbandsvorsteherin b?vv. der Verbands
vorsteher Form und Frist der Ladung.

(2) Wer am Erscheinen verhindert ist, hat dies unverzüglich der;Verbandsvorsteherin bzw. dem ,
Verbandsvorsteher mitzuteilen. Sie bzw. er lädt die Stellvertretung ein. Im. Jahr isf mindestens ; 
eine Sitzung zu halten. - '

(§ 56 WVG) , , , ■ ‘

-'1

r

I, r

§ 18
Beschließen im Vorstand ; , V

(1) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung die Mährheit seiner Mit,7 • ' ' , ' 
glieder anwesend ist oder bei nicht form- bzw. fristgerechter Ladung, wenn alle Vorstands- 
mitglieder anwesend sind und alle der Beschlußfähigkeit zustimmen. v ,,

(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlußunfähigkeit des Vorstandes zurückgestellt worden uhd ,V. 
wird d^er Vorstand zur Verhandlung über den gleichen Gegenstand zum zweiten Mal einberuferi, ,/ ^ ' 
so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Vorstandsmitglieder beschlußfähig,’.,wenn’
in der Ladung zur zweiten Sitzung ausdrücklich hierauf hingewiesen worden ist. : ! '

(3) Der Vorstand bildet seinen Willen mit der Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden Stimrneri 
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.

14) Beschlüsse können auch im schriftlichen Verfahren gefaßt werden, wenn ^alle Vorstands- , ,
mitglieder schriftlich zustimmen (Umlaufverfahren). : > ü J

(5) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Für den Inhalt der Niederschrift gilt § 13 ,
Abs. 5 der Satzung entsprechend. ' • : ' ,

' - ' ' , ' ‘

I ' , ' '

16) Die Niederschrift ist von der Verbandsvorsteherin bzw. dem Verbandsvorsteher, einem weiteren 
anwesenden Vorstandsmitglied und ggf. der Person, die Protokoll geführt hat. zu unter
zeichnen. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

(§56 WVG) -

/ ’ 
■'r-'
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§ 19
Gesetzliche Vertretung des Verbandes und 

^ Aufgaben der Verbandsvorsteherin bzw. des Verbandsvorstehers
I '

(1) Der Vorstand leitet den Verband nach Maßgabe der Satzung und des .Wasserverbandsgesetzes 
in Übereinstimmung mit dem vom Ausschuß beschlossenen Grundsätzen

(♦

(2) Die Verbandsvorsteherin bzw. der Verbandsvorsteher führt den Vorsnz im Vorstand. I,m 
Verhinderungsfall wird sie bzw. er durch die Stellvertretung vertreten

% '
(3) Die Verbandsvorsteherin bzw. der Verbandsvorstcher vertritt den Verband riach außen in 

Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren. Die Aufsichtsbehörde 
erteilt ihr bzw. ihm, im Verhinderungsfall der Stellvertretung eine Bestätigung über die jeweilige 
Vertretungsbefugnis.

(4) Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden soll, bedürfen der Sdhnftform. Sie sind
von der Verbandsvorsteherin bzw. vom Verbandsvorsteher, im Verhinderungsfall von der Stell
vertretung handschriftlich zu unterzeichnen. ,,

(5) Die Verbandsvorsteherin bzw. der Verbandsvorsteher hat die Beschlüsse und Weisungen des
Ausschusses und des Vorstandes vorzubereiten und durchzuführen. Sie bzw. er leitet und , , 
beaufsichtigt den Geschäftsgang der Verwaltung und ist für die sachdienliche Efledigurig deri 
Aufgaben (Geschäfte der laufenden Verwaltung) verantwortlich. , '

(6) Die Verbandsvorsteherin bzv^ der Verbandsvorsteher hat den Vorstand über wichtige Angele
genheiten zu unterrichten. . ' ^ ‘
Sie bzw. er hat die Verba'ndsmitglieder in angemessenen Zeitabständen, spätestens alle fünf , 
Jahre, über die Angelegenheiten des Verbandes zu unterrichten. Die Unterrichtung der / 
Verbandsmitglieder kann zeitgleich mit der Wahlversammlung nach § 10 der Satzung erfolgen

(§§51 bis 56 WVG) , - i ^ ' '

I J '' 'V' ' ,;-A 
■; ,A

§ 20
Dienstkräfte

Der Verband hat eine Kassenverwalterin bzw. einen Kassenverwalter sowie eirie Verbandsingenieurin 
bzw Verbandsjngenieur einzustellen. Er kann bei Bedarf weitere Dienstkräfte einstellen. Die 
Dienstkräfte des Verbandes sind ehrenamtlich tätig. ^ '

Aufwandsentschädigung, Sitzungs- und Schaugeld

(1) Die Vorstands- und Ausschußmitglieder sowie die Schaubeauftragten sind ehrenamtlich tätig' 
Sie erhalten bei Wahrnehmung ihres Amtes als Ersatz für ihre notwendigen Auslagen ein 
Sitzungs- bzw. Schaugeld.

(2) Die Verbandsvorsteherin bzw. der Verbandsvorsteher und die Dienstkräfte des Verbandes
erhalten eine jährliche Aufwandsentschädigung. '

(3) Uber die Höhe des Sitzungs- und Schaugeldes sowie der Aufwandsentschädigung entscheidet
der Ausschuß auf Vorschlag des Vorstandes. , , , >

(§ 52 WVG) ‘ '
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III. Teil
Rechnungswesen, Beiträge 

§ 22
Haushaltsrecht

Für den Haushalt, die Rechnungslegung sowie deren Prüfung gilt die Mieders. Lahdeshaushalts
ordnung (LHO) in Verbindung mit dem Mieders. Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz 
(Mds. AGWVG).
(§ 65 WVG und § 2 Mds. ÄGWVG)

&

§ 23
Haushaltsplan

(1) Der Ausschuß setzt alljährlich den Haushaltsplan des Verbandes und nach Bedarf Mach+räge 
dazu fest. Der Vorstand stellt den Haushaltsplan so rechtzeitig durch Beschluß auf, daß, der , 
Ausschuß vor dem Beginn des Haushaltsjahres über ihn beschließen kann. Das Haushaltsjahr ist 
das Kalenderjahr. Der Verband legt den Haushaltsplan und die Machträge der Aufsichtsbehörde 
vor. Die Vorlage des Haushaltsplanes soll einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen.

(2) Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Verwaltung aller Einnahmen und Ausgaben.
Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit ' 
und Sparsamkeit zu beachten. , .

(3) Der Haushaltsplan enthält alle zu erwartenden Einnahmen und voraussichtlich zu leistenden , '
Ausgaben. - ■ •' ' ''• '

Die Ausgaben, die nicht aus ordentlichen Einnahmen, insbesondere-Beiträgen und. regelmäßig, - 
wiederkehrenden Einnahmen, wie Pacht, Mietzinsen, Beihilfen etc., sondern aus dem \ '
Vermögen, aus Darlehen oder aus nicht regelmäßig wiederkehrenden (einnrialigen oder, , . *•, „ 1
objektgebundenen) öffentlichen Beihilfen bestritten werden sollen, sind ebenso wie die dafür zur 
Deckung erforderlichen Einnahmen in einerri besonderen Teil des Haushaltsplanes (Vermögens:
haushalt) zu veranschlagen. '‘'-i' ,

' .i'.

(4) Die Einnahmen und Ausgaben sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu verartschlagen. '
Die Einnahmen sind' einzeln nach ihrem Entstehungsgrund, dje Ausgaben rtach Einzelzwecken ^ 
zu veranschlagen. Die Zwecke müssen hinreichend bestimmt sein., Geringfügige Beträge,!für - 
verschiedene Zwecke dürfen als vermischte Einnahmen oder vermischte Ausgaben zusammen- ', '
gefaßt werden. ' ’ . ^ -
Im Vermögenshaushalt sind die verschiedenen Vorhaben getrennt voneinander zu ver
anschlagen. ' , ' , ' I'-

' ' '' ' ^ '
(5) Für denselben Zweck sollen Ausgaben nicht an verschiedenen Stellen des Haushaltsplanes 

veranschlagt werden. Wird ausnahmsweise anders verfahren, so ist auf die Ansätze gegenseitig . ,, 
zu verweisen.

(6) Die Ausgabesätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren 
Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre'nach^ i . 
Schluß des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen'Teilen,
in Benutzung genommen werden kann. ' , .
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§ 24
Über- und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Die Verbandsvorsteherin bzw der Verbandsvorsteher bewirkt im Einvernehmen mit dem 
übrigen Vorstand Ausgaben, die im Haushaltsjahr nicht oder noch nicht festgesetzt sind, wenn 
der Verband dazu verpflichtet ist und ein Aufschub erhebliche Nachteile bringen wurde. 
Entsprechendes gilt für Anordnungen, durch die unabweisbare Verbindlichkeiten des Verbandes 
entstehen können, ohne daß dafür Mittel im Haushaltsplan vorgesehen sind ode*" die ver
anschlagten Mittel nicht ausreichen.

(2) Der Vorstand hat dafür Sorge zu tragen, daß unverzüglich die Aufstellung eines Nachtrags- , 
haushaltes und dessen Festsetzung durch den Ausschuß erfolgt.

§ 25
Rechnungslegung und Prüfung

(1) Der Vorstand stellt durch Beschluß i'm ersten Viertel des neuen Kalenderjahres die Rechnung 
über alle Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Haushaltsjahres'gemaß dem Haushaltsplan 
und eine Vermögensubersicht auf.

(2) Die Haushalts- und Rechnungsführung des Verbandes wird von der Prüfstelle des Wasser
verbandstages e. V. geprüft.

§26 s
Entlastung ' ,

Der Vorstand legt die Haushaltsrechnung dem Ausschuß vor Dieser beschließt ober die Entlastung, , 
des Vorstandes. ' ‘ ,

§ 27
Verbändsbeiträge 1'

(1) Die Mitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner Aufgaben und-
Verbindlichkeiten und zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind. , '

(2) Die Beiträge bestehen in Geldleistungen (Geldbeiträge) und in Sachleistungen (Sachbeitrage) ..

(3) Ein ausgeschiedenes Mitglied bleibt zu den bis zu seinem Ausscheiden festgeskzteri Beitragen ; ^
verpflichtet. /

(4) Die Hebung von Mindestbeiträgen ist zulässig. .

(5) Verbandsbeiträge sind öffentliche Abgaben. Die Beitragspflicht ruht als öiFfentliche Last auf den 
Grundstücken, mit denen die Verbandsmitglieder an dem Verband teilnehmen.

(§§ 28, 29 WVG)
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§ 28
Beitragömaßstab

n) Die Beitragslast verteilt sich auf die beitragspflichtigen Mitglieder im Verhältnis der Vorteile, die 
sie von der Durchführung der Aufgaben des Verbandes haben und der Lasten, die der Verband , 
auf sich nimmt, um den von den Mitgliedern ausgehenden nachteiligen Einwirkungen zu begeg
nen oderum ihnen Leistungen abzunehmen. Vorteile sind auch die Erleichterung einer Pflicht 
des Mitgliedes und die Möglichkeit, die Maßnahme des Verbandes zweckmäßig und wirtschaft
lich auszunutzen (Vorteilsprinzip)

(2) Der Verband erhebt für Flachen bis 7.000 qm Mindestbeiträge. Diese setzen sich aus einem 
pauschalierten Kostenanteil für die Erfüllung der Verbandsaufgabe sowie den Hebungskosten ' 
zusammen. Zur Ermittlung des pauschalierten Kostenanteiles werden die Mindestbeiträgs- 
flächen entsprechend ihrer schwerpunktmäßigen Struktur im Verbandsgebiet zugrunde gelegt. 
Dementsprechend wird von einer Durchschn'ttsfläche von 2.500 qm ausgegangen

(3) Soweit die Verbandsrnitglieder zu Sachbeiträgen für das Verbandsunternehmen herangezögeh 
werden, sind diese irt Geldleistungen anzurechnen. Die Berechnung der Geldleistungen, „erfolgt in 
Ablehnung an die Maschinenringsätze.

14) Die Höhe des Hebesatzes, des Mindestbeitragssatzes und des Sachbeitrages werden im,
Rahmen des Haushaltsplanes auf Vorschlag des Vorstandes vom Ausschuß festgesetzt 

(5 30WVG) , ,

§ 29
Ermittlung des Beitragsmaßstabes

(1) Auf der Grundlage des Vorteilsprinzips verteilt sich die Beitragslast auf die Mitglieder 

a) für die Meliorationsaufgaben (§. 2 Abs. 1 u. 2) nach einzelnen Vorteilsklassen.'

t'-’ ^

Zur Feststellung des Vorteilsverhältnisses werden die Gruridstücksflächen der.Mitglieder in , , > 
Vorteilsklassen eingeteilt und für jedes Mitglied sein Vorteilsverhältnis aus Flächeninhalt
und Vorteilsklassen errechnet. , , ' •; '

''
Das Vorteilsverhältnis ergibt sich aus drei Klassifizierungskarten über die Einschätzung des' v ; 
Verbandsgebietes in Vorteilsklassen in der Zeit vom 31.03.1964 bis 25.06;1964 mit den 
Nachschätzungen vom 17.03.1966'bis 31.03.1966.

für die Deichlast {§ 2 Abs. 3) im Verhältnis der Flächeninhalte aller iiiri Schutze der Deiche 
gelegenen Grundstücke (deichgeschütztes Gebiet)

für die Wegelast {§ 2 Abs. 4) im Verhältnis der Flächeninhalte aller Grundstücke, deren 
Zuwegung über Wege des Verbandes erfolgen

für die Maßnahmen, die der Verband auf sich nimmt, um den Verbandsmitgliedern 
obliegende Leistungen zu erbringen oder den von ihnen ausgehenden nachteiligen 
Einwirkungen zu begegnen, nach den von dem Verbandsausschuß zu beschließenden . 
Veranlagungsregeln. Diese werden der Satzung als Anlage beigefügt. Sie sind Bestandteil 
der Satzung.

'
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(2) Uber eine Änderung der festgestellten Vorteilsverhaltnisse (Schatzung) beschließt der Vorstanr^

(3) Zur Ermittlung des Beitragsmaßstabes sind die Verbandsmitglieder verpflichtet, dem Verband 
alle für die Veranlagung erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und rechtzeitig zu machen und 
den Verband bei örtlich notwendigen Feststellungen zu unterstützen. Insbesondere Verände
rungen in den Veranlagungsgrundlagen sind dem Verband unverzüglich mitzuteilen. Der 
Verband ist verpflichtet, erst vom Zeitpunkt der Kenntnisnahme an die entsprechenden 
Änderungen bei der Beitragsveranlagung vorzunehmen.

(§§ 26, 30 WVG)

§ 30
' Erhebung der Verbandsbeiträge

(1) Der Verband erhebt die Verbandsbeiträge auf der Grundlage des geltenden Beitragsmäßstabes 
durch Beitragsbescheid Der Beitragsmaßstab eines Mitgliedes ergibt sich aus dem 
Beitragsbuch:

(2) Wer seinen Beitrag nicht rechtzeitig leistet, hat einen Säumniszuschlag zu zahlen, dessen Hohe 
I vom Ausschuß festgesetzt wird. Für die Verjährung sind die Vorschriften der Abgabenordnung

entsprechend anzuwenden.
(3) Jedert) Verbandsmitglied ist auf Verlangen Einblick m die ihn betreffenden Unterlagen zu

gewahren \
(§31 WVG) ^ .

IV. Teil J
Verfahrensvorschriften, Aufsicht

■ , V
' ' , §31 ' ' ^

Bekanntmachungen ■ , ,
^ ' 1 . ' ' '

(11 Die öffentlichen Bekanntmachungen im Sinne des WVG sowie die sonstigen Bekanntmachungen : ' ! 
des Verbandes erfolgen im Amtsblatt für den Landkreis Verden. ,

' -(2) Für die Bekanntmachung längerer Urkunden genügt die Bekanntmachung des Ortes,.an dem ' , ‘ [
Einblick in die Unterlagen genommen werden kann.

(§67 WVG) ' '

§ 32
Anordnüngsbefugnis

Die Mitglieder des Verbandes und die Nutzungsberechtigten der Verbandsgrundstücka haben die auf , 
dem Wasserverbandsgesetz und der Satzung beruhenden Anordnungen der Verbandsvorsteherjn bzw 
des Verbandsvorstehers zu befolgen 
(§68 WVG)
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§33 ^
Zwangsmittel

1 I 's

(1) Die Anordnungen (§ 32) kann der Verband bei Nichtbefoigung mit Zwangsmitteln , 
(Ersatzvornahme, Zwangsgeld etc ) durchsetzen.

(2) Zwangsmittel sind schriftlich anzudrohen. Mit der Androhung ist oer betroffenen Person eine 
angemessene Fnst zur Erfüllung der Verpflichtung zu setzen.

Von der Androhung der Ersatzvornahme kann abgesehen werden, wenn die Umstände sie nicht 
zulassen, insbesondere, wenn die sofortige Anwendung des Zwangsmittels zur Abwehr einer 
gegenwärtigen Gefahr notwendig ist. ,

(3) Die Androhung muß sich auf bestimmte Zwangsmittel beziehen. Wird Er;satzvornahme 
angedroht, so sollen in der Androhung die voraussichtlichen Kosten angegeben werden. Das 
Zwangsgeld ist in bestimmter Höhe anzudrohen. ' ,

(§ 68 WVG I. V. m. dem Nds Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dem 
Nds. Gefahrenabwehrgesetz)

§ 34
Rechtsbehelfsbelehrung

(1) Für die Rechtsbehelfe gelten die allgemeinen Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO).

(2) Gegen den Beitragsbescheid und die Verbandsanordnung kann innerhalb eines Monats nacn 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder^ ' 
schnft bei der Geschäftsstelle des Verbandes einzulegen. Über ihn entscheidet der Vorstand

(3) Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, kann gegen die Entscheidung (Widersptuclisbescheid)
innerhalb eines Monats nach Zustellung beim zuständigen Verwaltungsgericht Klage erhoben , 
werden. , ■ ' - . /

(4) Der Widerspruch gegen den Beitragsbescheid entbindet gern. § 80 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungsj ! '
gerichtsordnung (VwGO) nicht von der Zahlungsverpflichturig, d. h., daß der Beitrag trotz' . 
Einlegung eines Widerspruches fristgerecht zu zahlen ist. . , .

(5) Die aufschiebende Wirkung des Widerspruches gegen eine Verbandsanordnung entfallt, wenn
die sofortige Vollziehung der Anordnung nach § 80 Abs. 1 Nr. 4 VwGO angeordriet worden ist.' 
Die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann gern. § 80 Abs.. 5 VwGÖ beim . ,,,
zuständigen Verwaltungsgericht beantragt werden. . ,

§ 35
Änderung der Satzung

111 Für Beschlüsse zur Änderung der Satzung genügt die Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Ausschußmitglieder. Der Beschluß über eine Änderung der Aufgaben des Verbandes bedarf 
einer Mehrheit von 2/3 der Stimmen der anwesenden Ausschußmitglieder.
§ 59 Abs. 2 WVG (Satzungsänderung durch die Aufsichtsbehörde) wird nicht berührt.

(2) Die Änderung der Satzung bedarf der Genehmigung der /Aufsichtsbehörde Sie ist von der
Aufsichtsbehörde öffentlich bekanntzumachen und tritt mit der Bekanntmachung in Kraft, wenn 
nicht ein späterer Zeitpunkt festgelegt ist

(§58 WVG) , ■
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§ 36
Aufsicht ',

' ‘ '' ‘ f

(1) Der Verband steht unter der Rechtsaüfsicht des Landkreises Verden in Verden (Aller).

(2) Die Aufsichtsbehörde kann sich, auch durch Beauftragte; über die Angelegenheiten des.Ver-, ■ '
bandes unterrichten. Sie kann mündliche und schriftliche Berichte verlangen, Akten und andere 
Unterlagen anfordern sowie an Ort und Stelle Prüfungen und Besichtigungen vornehmen . . ;

(3) Die Aufsichtsbehörde ist unter Angabe der Tagesordnung zu den Sitzungen der Verbandsorgane'
einzuladen Der Vertreterin bzw. dem Vertreter der Aufsichtsbehörde ist auf Verlangen: das ' ,
Wort zu erteilen. i

(§§ 72, 74WVG) '

§ 37
Zustimmung zu Geschäften

(1) Der Verband bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde -

1. zur unentgeltlichen Veräußerung von Vermögensgegenstanden.
2. zur Aufnahme von Darlehen, die über den Wert von mehr als 75.000,0,0 DM hinaüsgehen 

, 3 zur Übernahme von Bürgschaften, zu Verpflichtungen aus Gewährsverträgen und zur
Bestellung von Sicherheiten.

4 zu Rechtsgeschäften mit einem Vorstandsmitglied einschl. der Vereinbarung von Ver
gütungen, soweit sie über den Ersatz von Aufwendungen hinausgehen.

(2) Die Zustimmung ist auch zu Rechtsgeschäften erforderlich, die einem der v. g.,Geschäfte ,
wirtschaftlich gleichkommen. \ ,

I. ;

) ' ^ ' 'i' \ ,(3) Zur Aufnahme eines Kassenkredites genügt eine allgemeine Zustimmung mit Begrenzung auf
einen Höchstbetrag. • . , . ,

(4) Die Aufsichtsbehörde kann für bestimmte Geschäfte Ausnahmen allgemein zulassen

(51 Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb eines Monates nach Eingang der
Anzeige bei der Aufsichtsbehörde versagt wird. In begründeten Einzelfällen kann die Aufsichts
behörde die Frist durch Zwischenbescheid um einen Monat Verlängern.

(§75WVG) !

§ 38
Verschwiegenheitspflicht

(1) Die Vorstands- und Ausschußmitglieder sowie die Dienstkräfte des Verbandes sind verpflichtet, 
über alle ihnen bei der Durchführung ihrer Aufgaben bekanntwerdenden Tatsachen und Rechts
verhältnisse Verschwiegenheit zu beyvahren.

(2) Die ehrenamtlich Tätigen sind bei der Übernahme ihrer Aufgaben zur Verschwiegenheit 
besonders zu verpflichten. Die Verpflichtung ist aktenkundig zu machen.

(§27WVG) ' \ '
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§ 39
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe im Amtsblatt für den Landkreis Verden in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Verbandes vom 05.09.1957 mit den Ergänzungen vom 
30.03.1967, 12.03.1968, 09.08.1968 und 08.02.1982 außer Kraft.

(§ 58 WVG)

Aufgestellt:

Langwedel, den 26. Januar 1996

Der Verbandsvorsteher

Die vorstehende Satzung wird gemäß § 58 Abs. 2 des Wasserverbandsgesetzes (WVG) vom 
12 02.1991 (BGBl. Teil I S. 405) genehmigt und bekanntgemacht.

LANDKREIS VERDEN 
Der Oberkreisdirektor 
In Vertretung:

(Schimmelpfennig)


